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Beschlussvorschlag: 
 
Der Kreistag bestätigt die Eilentscheidung des Landrates vom 20.07.2004 zur Klageerhe-
bung gegen den Zuwendungsbescheid des Landesverbandes der Musikschulen Branden-
burg e. V. vom 22.06.2004 für den Zeitraum vom 01.07.2004 - 31.12.2004. 
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Begründung der Vorlage: 
 
Der Landkreis Uckermark hat als Träger der Kreismusikschule (KMS) zum Schuljah-
resbeginn 2004/ 05 strukturelle Veränderungen an dieser Bildungseinrichtung umge-
setzt, wodurch der Zuschussbedarf deutlich gesenkt werden kann( ca. 120 T €/ Jahr). 
Unter Beachtung der sehr angespannten Haushaltssituation und mit Bezug auf das 
beschlossene und genehmigte Haushaltssicherungskonzept waren diese Veränderun-
gen erforderlich, welche auch weiterhin den Vorgaben nach dem Brandenburgischen 
Musikschulgesetz (BbgMSchulG) entsprechen. 
 
Mehrere Abstimmungsgespräche mit Vertretern des Ministerium für Wissenschaft, 
Forschung und Kultur fanden hierzu statt und es bestand Übereinstimmung, wonach 
grundsätzlich die Förderung für das gesamte Jahr 2004 und mit weiterem Blick auf 
das gesamte Schuljahr 2004/ 05 ausgereicht werden kann. 
Die Leitung der KMS wird durch eine geeignete Person im Anstellungsverhältnis zum 
Träger sichergestellt, welche neben einer weiteren angestellten Lehrkraft auch Unter-
richt erteilt. Qualifizierte Pädagogen stehen als Honorarkräfte für den Unterricht und 
die Projektarbeit mit erforderlichen Abschlüssen und Erfahrungen zur Verfügung. Die 
KMS gewährleistet auch ab Schuljahr 2004/ 05 planmäßige und kontinuierliche päda-
gogische Arbeit in erforderlicher Qualität. Auf der Grund lage von Rahmenlehrplänen 
erfolgt die Unterrichtserteilung. 
Die Förderfähigkeit der KMS ist demzufolge auch für das II. Halbjahr 2004 und dar-
über hinaus gegeben. 
 
Der kurz dargestellte Arbeitsstand findet im Zuwendungsbescheid zur Musikschulför-
derung 2004 für die KMS vom Landesverband der Musikschulen Brandenburg e. V. 
keine Berücksichtigung. 
Mit Schreiben des Landkreises vom 14.07.2004 wurde Widerspruch gegen diesen Be-
scheid für das II. Halbjahr 2004 erhoben. Eine Rückantwort liegt vom Landesverband 
der Musikschulen Brandenburg e. V. noch nicht vor. 
Nach einer weitergehenden rechtlichen Würdigung des Zuwendungsbescheides wäre 
lt. Rechtsbehelfsbelehrung gegen den Bescheid ausschließlich die Klage zulässig. 
Zur Fristwahrung war eine Eilentscheidung erforderlich (Anlage). 
 




